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Die Haftung des Vereins

Gemäß § 31 Bürgerliches Gesetzbuch ist der Verein für den Schaden verantwortlich, den der Vorstand, ein Mitglied des Vorstandes oder ein anderer verfassungsmäßig (Satzung) berufener Vertreter durch eine in Ausführung der ihm zustehenden Aufgaben, zum Schadebersatz verpflichtende Handlung einem Dritten zufügt.

Die Satzung des Vereins kann diese Haftung nicht ausschließen.

Diese Haftung erstreckt sich zudem auf das so genannte Organisationsverschulden, dieses liegt vor, wenn der Schaden durch eine optimierte Organisation hätte vermieden werden können.

Zwischen dem Aufgabenkreis des Vorstandes und der schädigenden Handlung muss ein sachlicher Zusammenhang bestehen, ein lediglich zeitlicher oder örtlicher Zusammenhang ist nicht ausreichend. 

Möglicherweise kann  der haftende Verein den Schaden, den er durch das Vorstandsmitglied erleidet, vom Mitglied ersetzt verlangen. 

